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TERMINOLOGIE 

Étude de trois termes figurant dans un texte à caractère politique ou économique, rédigé en langue B, à 

savoir : 

 Identification de la nature des problèmes que peut poser la traduction des termes à étudier ; 

 Présentation de la démarche suivie pour résoudre ces problèmes. 

Durée totale de l’épreuve : 1 h 30 

Coefficient : 2 

 

Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. 

 

_______________ 

SUJET 

Au verso 

Le candidat devra étudier l’entité terminologique soulignée et deux autres entités terminologiques de son choix, posant si 

possible des problèmes différents. Il devra mettre en évidence les difficultés rencontrées pour traduire chacune de ces trois 

entités terminologiques dans sa langue A et expliquer la méthodologie qu’il applique pour y remédier. Il pourra, à l’issue 

de cet exercice, faire une ou deux propositions de traduction en langue A pour chaque entité terminologique concernée. 

Tous les candidats rédigent cette épreuve en français, quelle que soit leur langue A.



1 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Bereitstellung bestimmter Rohstoffe und Erzeugnisse, die in Verbindung mit Entwaldung und 

Waldschädigung in Verbindung stehen, auf dem Unionsmarkt sowie ihre Ausfuhr aus der 

Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 

 

BEGRÜNDUNG 

 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

• Gründe und Ziele des Vorschlags 

Das Ausmaß der Entwaldung und Waldschädigung ist besorgniserregend und führt zu einer 

Verschlimmerung des Klimawandels und des Verlusts an biologischer Vielfalt. Die 

Hauptursache für Entwaldung und Waldschädigung ist die Ausdehnung landwirtschaftlicher 

Flächen für die Erzeugung von Rohstoffen wie Rindern, Holz, Palmöl, Soja, Kakao oder 

Kaffee. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und der steigenden Nachfrage nach 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen insbesondere tierischen Ursprungs ist zu erwarten, dass der 

Bedarf an landwirtschaftlichen Flächen steigen wird und dass die Wälder zusätzlichem Druck 

ausgesetzt werden, während sich verändernde Klimamuster Auswirkungen auf die 

Nahrungsmittelerzeugung haben werden, sodass ein Übergang zu einer nachhaltigen 

Erzeugung notwendig wird, bei der es nicht zu weiterer Entwaldung und Waldschädigung 

kommt. 

Die EU gehört zu den maßgeblichen Verbrauchern von Rohstoffen, die mit Entwaldung und 

Waldschädigung in Verbindung stehen, und sie verfügt nicht über spezifische und wirksame 

Vorschriften, um ihren Beitrag zu diesem Phänomen zu verringern. Ziel dieser Initiative ist es 

daher, gegen die durch den Verbrauch und die Erzeugung in der EU verursachte Entwaldung 

und Waldschädigung vorzugehen. Dies wiederum dürfte zu einer Verringerung der 

Treibhausgasemissionen und des weltweiten Verlusts an biologischer Vielfalt führen. Mit der 

Initiative soll der Verbrauch von Erzeugnissen minimiert werden, die aus Lieferketten 

stammen, die mit Entwaldung und Waldschädigung im Zusammenhang stehen. Außerdem 

sollen die Nachfrage nach und der Handel mit „entwaldungsfreien“ Rohstoffen und 

Erzeugnissen in der EU gefördert werden. 

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich  

Der Vorschlag wurde erstmals in der Mitteilung der Kommission von 2019 über die 

Intensivierung der EU-Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung der Wälder in der 

Welt (im Folgenden „Mitteilung von 2019“) angekündigt, in der sich die Kommission zu einer 

„Bewertung zusätzlicher nachfrageseitiger legislativer und nichtlegislativer Maßnahmen 

[verpflichtet], um gleiche Wettbewerbsbedingungen und ein gemeinsames Verständnis 

entwaldungsfreier Lieferketten zu gewährleisten, sodass die Transparenz der Lieferkette 

erhöht und das Risiko der Entwaldung und der Waldschädigung im Zusammenhang mit 

Rohstoffeinfuhren in die EU minimiert wird“. Diese Verpflichtung wurde anschließend im 

europäischen Grünen Deal sowie in der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 und der Strategie 

„Vom Hof auf den Tisch“ bestätigt, wobei in den beiden letztgenannten ein 

Gesetzgebungsvorschlag für 2021 angekündigt wurde. Der Vorschlag ist ein fester Bestandteil 

der übergeordneten Ziele des europäischen Grünen Deals und aller im Rahmen des 

europäischen Grünen Deals entwickelten Initiativen und steht mit ihnen im Einklang. 

 


